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gr. 8. (Vlll,140S.) In steifenUmschlag gel)estet u. beschnitten
M. 3.20. In Pappband M. 4.50. Pastoralblatt Eichstätt: Jn
griindlicher wissenschaftlicher Sachlichkeit entwickelt der ange-
sehene Verfasser die Theorien und Systeme der bedeuteiideren
sozialdemokratischen Schriftsteller von MarX��Lassalle bis
Göhre��Kautzky�Liebster, beurteilt ihre Bodenständigkeit,
rückt gegenüber modernen Volkswirtschaftslehrern die Auf-
fassung der Kirchenväter in bezug auf Kommunismus und
Privateigentum in die richtige Beleuchtung und präzisiert in
klarer, gemeinverständlicher Weise das Verhältnis der katho-

lischen Kirche zum Sozialis-mus.
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wünschen wir weiteste Verbreitung. Es ist ein Sieg des
Lichtgeistes über die Mächte der Finsternis, ein 3eitbuch von
Ewigkeitswert.« F. Schrönghamer-Heimdal, Neuburg a. J.
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This Vekb«iltuisse. unter denen die Seelsorgsgeistlichen heutzutage arbeiten iniifsen,sind überaus schwierig. War die seelsorgerliche Tätigkeit schon in der Zeltunmittelbar vor dein Krieg iniihevoll, so ist sie durch den Krieg Und feine Begleit-
ekscheinungen noch niiihevoller geworden. Der Verfasser des vorliegenden Werkes will»die jungen Seelsorger auf den Weg weisen· der die Arbeit- EU1ch DIE Mit«den i(hwierigsteu Verhältnissen get-«-tigte, niit Freude niid Erfolglohni«. Die Art uiid Weise. wie die Probbleine ana»efaszt un»d be-antwortet werden, zeugt von dein klaren Blick des Verfassers sur die BedUkfUlssS
unserer Zeit und von seiner großen Liebe und Begeisterun»g für die Kirchg. Die Dar-stellung ist klar und gef.1llia, so daß das Buch auch für den vielbeschaftigten Seel-orger eine angenehine Lektüre ist. Wer sich über einzelne Fragen eisk»gehEUdEk IMM-richten will, findet am Schluß eine entsprechende Literaturangabe. Moge das Buch indie Hände recht vieler Priester kommen und sie in ihrer Berufsfreude und ibreniSeeleneifer stärken. Dr. M-
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Literarische Referate nnd Neuersil)eiiiniigen.
Deutfchtum und Schiedsgerichtsbarkett. Ein geschichtlicher

Beitrag zu einer großen Gegenwarts- und Zukunftsfrage von Dr.
rein pol. August Hsommerich, Hauptredakteur der ,,Germania«.
Mit einein Vorwort von Geh. JustizWt Prof· Dr« Philipp Zorn-
Mitglied des Preuß. Herrenhauses und Kronshndikus. Das Völker-
recht, Beiträge zum Wiederaufbau der Rechts und Friedensordnung
der Völker. Im Aufträge der Kommission für christliches Völkerrecht
herausgegeben von Dr. G odehard Jos. Ebers, Professor der Rechte
an der Universität zu Münster i. W. 3. Heft) 80 (XIV U« 90 S.)
Freiburg 1918, Herdersche Verlagshandlung. Mk. 2,50.

Der Attostolifche Stuhl und der Wiederaiisbau des Völker-
rechts und Volkerfrtedens. Von Dr. Johannes Baptist Säg-
müller, o. ö. Professor des Kirchenrechts an der Universität Tübingen.
(Das Völkerrecht, Beiträge zum Wiederaufbau der Rechts- und Friedens-
ordnung der Völker. Im Auftrage der Kommission für christliches
Völkerrecht herausgegeben von Dr. Godehard Jos. Ebers, Professor
der Rechte an der Universität zu Münster i· W. 6. Heft.) 80 (VllI
u. 120 S.) Freiburg 1919, Herdersche Verlagshandlung. Mk. 3,80.

In einer Zeit, wo jeder über internationale Politik nachdenkt und
redet, sind Schriften wie die von Hommerich und Sägmüller ein Be-
dürfnis. Gegenüber aller politischen Halbbilduug erstreben sie politische
Erkenntnis auf wissenschaftlicher Grundlage. Trotzdem sind beide
Schriften auch für weitere Kreise gut lesbar. Hommerich faßt den
Gedanken eines internationalen Schiedsgerichts ins Auge, der ja der
Augelpnnkt eines kommenden Völkerbnndes sein muß, sucht ihn in
seinem Kern als einen nrdeutschen Gedanken zu erweisen und verfolgt
seine Entwicklung von den Anfängen deutscher Rechtsgeschichte bis in
den Weltkrieg hinein. Allgemeinen Interesses dürfte gerade augenblicklich
der 10. Abfchnitt des Buches sicher sein. Hier wird geschildert, wie
die reichsdeutsche Politik in den letzten etwa 20 Jahren vor dem Kriege
den Schiedsgerichtsgedanken feindlich gegenüberstand, ja 1907 im Haag
die betreffende Vorlage zu Fall brachte. Von hier aus wird es ver-
ständlich, daß Deutschland nach der bisherigen Entwicklung der Dinge
vom Völkerbund ausgeschlossen sein soll. Im übrigen ist die Forderung
eines internationalen Schiedsgerichts einer der Programmpunkte der
Päpsie im letzten Halbjahrhundert, insbesondere Papst Benedikts XV.,
gewesen. Noch tiefer in die politischen Probleme führt Sägmüllers
Buch. Es bietet Antworten auf eine Reihe von Fragen, die augen-
blicklich jeden Gebildeten, insbesondere jeden Priester bewegen. S. hat
sich die Aufgabe gestellt, den verschiedenen Angriffen gegenüber »die
juristische Stichhaltigkeit, ja das völkerrechtlich epochemachende des
Programms Benedikt XV. über den Wiederaufbau des Völkerrechts
und Völkerfriedens« darzutun. Jst sein Buch auch mehr eine Zusammen-
stellung, so ist es doch als Überblick über die Beurteilung der päpst-
lichen Politik von großem Werte. Im wesentlichen schildert es die
Bemühungen Pius 1X., Leo Xl1l. und Pius X. iim das Völkerrecht
und geht besonders auf die Gedanken des gegenwärtigen Papstes ein.
Er zeigt dann Benedikts Gedanken im Urteile der Wissenschaft und
der Staatsmänuer. Mit großer Freude gewahrt man, wie tatsächlich
das päpstliche Programm � trotz aller Angriffe, denen es ausgesetzt
ist -� das Programm fast aller billig und leidenschaftslos denkenden
Gelehrten und Staatsmänner ist. Das Buch schließt mit der Fest-
stellung, daß andere Grundlagen des Friedens nicht denkbar sind, als
die in der Papstnote vom 1. August 1917 gelegten, wenn anders
der Friede dauerhaft sein soll. Hommerichs und Sägmüllers
Bücher sind zuverlässige Grundlagen politischer Bildung. Jnfolge
ihrer klaren Einteilung eignen sie sich vorzüglich für Vereinsvorträge.
Würden sie solchen, insbesondere auch pol.tischen, zugrunde gelegt, dann
würden viele Versammlungen gehaltvoller sein, als sie tatsächlich sind.
Mag man in manchen Fragen anders denken � und man wird nicht

allem zustimmen, was H. und S. sagen -��, so verdienen die Schriften
schon um deswillen weitesie Verbreitung, weil sie das Geniale und
Uberzeitliche am Papsttum ins rechte Licht rücken, weil sie zeigen, wie
zeitgemäß die Gedanken der Päpste sind. Pfr. Metzger.
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o1e1·jc01-um p1·aesertim ill0rum, qui ad 0rdines re1igi0sospertinent.
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Klerus und Volksmission. Vorträge. Herausgegeben von
Heinrich Bockel, Diözesanmissiouär in Freiburg i. Br. (Hirt und
Herde. 5. u. 6. Heft.) 80 (VlIl u. 302 S.) Freiburg i. Br. l920,
Herder. 14 Mk.

Die einzige Seele. Sonntagslesungen. Von Leo Wolpert.
80 (Vlll u. 202 S.) Freiburg i. Br. 1920, Herder. 7,20 Mk.,
geb. 9,50 Mk.

Im Klostergarten. Friedliche Religionsgespräche von Hart-
mann Eberl, O. S. B. (Bitcher für Seelenkultur.) 120 V1Il und
100 S.) Freiburg i. Br. 1920, Herder. 3,80 Mk., geb. 5 Mk.

Von edler Voterschuft. Eine Aussprache mit unsern Ehe-
männern. Von A. Hessenbach. 32 S. 65 Pf. einzeln; 25 Stück
15 Mk» 50 Stück 29 Mk., 100 Stück 55 Mk· Martinusbuchhandlung
Sebastian Sonntag, Jllertissen Bayern.

Die Ethik des Aristoteles. In ihrer shsiematischen Einheit
und in ihrer geschichtlichen Stellung untersucht. Von Dr. Michael
Wittmann, Professor der Philosophie am Lyzeum in Eichstätt. 80
(XX, 355 S.) Regensburg 1920, Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz.
Brosch· 10 Mk., geb. l4 Mk.

Die Unruhe zu Gott. Erinnerungen eines Maler-Mönches.
Von Willibrord Verkade, O. S· B. Mit einem Bildnis. so
(264 S.) Freiburg i. Br. l920, Herder. Kart. 8,50 Mk.

Der til. Klemcns Maria Hofbauer, C. Ss. R. Von P. Klcm.
M. Henze, O. ss. R. 160 (48 S.) Mit einem Bildnisse des Hei-
ligen. Kart. 0,90 Mk. Dülmen i. W., A. Laumann.

Gott und die Wahrheit. Lebens-bild der Konvertitin und
Benediktiner-Oblatin Agnes Freifrau von Herm an, geb. V-T.-n Ret-
berg-Wettbergen. Von Maria Stanisla Steven, O. s.B. Mit
einer Einführung von Abt Laurentius Zeller, O. S. B. von Seifkan.
Mit 3 Bildern. 120 (xlI u. 132 S.) Freiburg i. Br. 1920, Herder.
3,50 Mk., geb. 5 Mk.

Der hl. Klemens Maria Hofbauer, ein Lebensbild von
P. Andreas Hamerle, O. sS. R. (220. Tausend.) 64 S. Preis
60 Heller, 100 Exemplare 45 Kronen.

Die selige Angelina von Marsciano aus dem Dritten Orden
des heiligen Vaters Franziskus. Nach dem Italienischen des L udwig
Jacobilli. 120 (144S.) A. Laumann, Dülmen i.W. kart.3,60 Mk.

Beethoven. Seine Persönlichkeit in den Aufzeichnungen seiner
Zeitgenossen, seinen Briefen und Tagebüchern. Mit einem Titelbild.
(Bibliothek wertvoller Denkwürdigkeiten. Ausgewählt und heraus-
gegeben von Professor Dr. Otto Hellinghaus, Geh. Studienrat,
Gymnasialdirektor a. D. V. Band.) 120 (XXIl n. 270 S.) Frei-
burg i. Br. 1920, Herder. 7,20 Mk., geb. 9,20 Mk.

Emilie Hoch. Ein Frauenbilduis aus dem neunzehnten Jahr-
hundert. Gezeichnet von Friedrich Schwager, Priester der Gesell-
schaft des göttlichen Wortes. Groß 80 Stark kartoniert. Mit drei
Abbildungen. Aachen 1920, Xaveriusverlag. 7,50 Mk.

Deinem Heiland, Deinem Lehrer. Kinderzeitschrift zur Unter-
stützung des Religionsunterrichts. Herausgegeben von Franziskanern.
Schriftleitung: P. Remigius Schulte 0.I«�. M» Kelkheim (Ts.). 1. Jahr-
gang: Vom Glauben und von der Kirche, der Vermittlerin
des Glaubens. Verlag von Hermann Rauch in Wiesbaden Sammel-
band der 24 Nummern geb. 3,50 Mk.
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Die sexuelle Belehrung der Abiturienten und Schüler
der obersten Klassen höherer Lehranstalten.

(Nach einem Anfang dieses Jahres auf der Versammlung katholischer
Religionslehrer höherer Lehranstalten Breslaus erstatteten Referate.)

Von Dr. med. Vogel,
Primärarzt am St. Georg·Krankenhause, Breslau.

Seit de.m Jahre 1905 werden in Breslau -�s-- wie
auch in anderen großen· Städten des Reiches« � auf
Grund einer Eingabe, die der verstorbene Sch»ulhygieniker
Prof. Her1nann Cohn und Sanitätsrat Martin Chotzen
an den damaligen -Oberpräsidenten Grafen Zedlitz ge-

richtetl)atten,sexual-hygienischeAbiturientenbele.hrungen
allj("il)rlich kurz vor Schulentlassung abgehalten.

Graf Zedlitz hatte damals angeregt, daß eine solche
Beleh«rung sich« nicht nur auf sexuelle Hygiene und
sexuelle Ethik beschränken solle, sondern in Verbindung
mit einer allgemeinen hygienischen Unterweisung ge-
boten werde. Auf seinen Wunsch wurden auch anfangs
derartige allgemein ht)gieni«sch.e Unterweisungen über
allgemeine Körperpflege, Hygiene des Sports,
Folgen des Alkoholmißbrauchs in Verbindung
mit einer sexualhygienischsen Belehrung erteilt. Dieser
Versuch« ist aber nicht konsequent weiter durchges"üh«rt
worden. In den letzten Jahren haben si-chx m. W. die
Vorträge auf sexuelle Belehrung und Erörterung
der Folgen des Alkoh·olmiß«brauch-s beschränkt.
Jn diesem Jahre hat Sanitätsrat Martin Chotzen die
Behandlung des ersten, Geheimrat Prof. Rosenfeld die
des zweiten Themas übernommen; zwei derartige Vor-
träge haben bereits stattgefunden, weitere sind zunächst
vers-choben worden.

Die Zweckmäßigkeit bzw. Notwendigkeit derartiger
sakultativer Abiturie«ntenvorträge, die sich- überall oh-ne
irgend eine Schswierigkeit haben einführen lassen, ist
wohl heut allgemein anerkannt. Voll berechstigt ist
freilichs der oft gehörte Einwand, daß "mit nur ver-
standesmäßigen Aufklärungen und Warnu»ngen
allein re«ch·t wenig getan ist. Aufklärung kann ja über-

haupt nur nützen, wenn sie zur rech.ten Zeit und in
zutreffender Form -geboten wird. Der rich-tig ver-
standenen Aufklärung, sofern man darunter versteht
,,eine zur Verh-ütun«g geschlechtlich-er Verirrun-
gen geeignete, sittlich fest«igende Beeinflussung
der Schüler und der Schülerinnen« wird auch von
hohen kir«chlichen Jnstanzen neuerdings voll und
ganz zugestimmt. M-an vergleiche nur die Rede des
Fürstbischofs Bertram über den Antrag von Bisfings
im Preußisch-en Herrenhause, dem vorstehende De-
finition wörtlisch entnommen ist. (Germania 10. April
1916, S. 269.) Sicher reicht freilisch die Kenntnis
von Gefahren nicht aus zu ihrer Bekämpfung und
Vermeidung; gerade bei den Ges-ch-lech»tskrankheite.n geht
ja ersah-rungsgemäß oft die Lei!d«enschaft mit dem
Verstande dur«cht, aber h-unidertfache Erfahrung hat
andererseits gelehrt, daß mangelnde Aufklärung nur
allzuh·äusig als Entschuldigu.ng angeführt wird, daß
Unbekanntsch-aft mit den Ges�chslechtskrankh-eiten die
Gefahr der Ansteckung tatsächilich. auß.erord-entli-ch ver-
mehrt und den Krankh-eitsverlauf selbst oft wes-entlich
ve«rsch-limmert. Deshalb steht doch» zu hoffen, daß. der-
artige Beleh-rungen gerade kurz vor dem Eintritt ins
akademische Leben mit seiner per«sönli-ch-en Ungebunden-
heit einigen Nutzen stiften. War doch« seinerzeit der
letzte Anstoß zu ihrer Einfühsrung die kurz vorher er-
schienene betrübende Statistik Blaschkos, die in er-
sch-reckender Weise zeigte, daß keine Bevölke-run-gsgruppe
so stark von Geschlechtskrankh-eiten befallen wird, als
gerade die Hochf-chüler auf den Universitäten. Jeder
vierte Student in Berlin sollte gesch,lechtskrank fein.
Andererseits» lockt hier im sozialen Interesse vor-
beugender Arbeit besonders reicher Lohn. Der Staat
hat ein mächtiges« Interesse daran, daß gerade die aus
den Abiturienten der höheren Sch-ulen hervorgeh«enden
Berufskreise: die Geistli-ch«en, die Richter, die Le.hrer
und die Ärzte als die späteren geistigen Führer des
Volkes geschlechtlich gesund bleiben und durch eine hohe
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Auffassung des Familienlebens vorbildlichs weite Kreise
beeinflussen. In der gegenwärtigen Zeit sind der-
artige sexua·lhygienisch.e Belehrnngen gewiß noch 1nehr
als je geboten wegen der erschreckenden Zunahme
der Geschlechtskrankh-eiten, die augenblicklich eine nn-
gehe.uerlich·-e, senchenartige Ausbreitung erlangt haben.
Die be«droh-liche Zunahme der Geschleck)tskrankheiten er-
klärt sich vor allem durch den langen Krieg und die
durch ihn bedingte Trennung von Millionen er-
wachsener Männer von ihren Frauen, den jah-relangen
Aufenthalt unserer Soldaten in den von Geschlechts-
krankheiten besonders stark versenchten großen Städten
Nordfrankreichs, Belgieus, Polens nnd Rnmäniens,
durch die überstürzte Demobilmachnng, die alle von
der Heeresverwaltung von langer Hand vorbereiteten,
sorgfältigen Schuh- und Sicherungsmaßnahmen bei der
Entlassnng über den Haufen warf und die geschlechts-
kranken Soldaten veranlaßte, scharenwe.ise die Lazarette
zu verlassen und ungeheilt und anstecknngsfähig in ihre
Familien zurückzukehren. Ferner durch die mannig-
faltigen und unheilvollen Begleit- und Folgeersch-ei-
nnngen von Krieg und Revolution, wie die gesteigerte
Vergn1"igungss11cht, die Aufhebung der Zensur, die sitt-
liche Verwilderung des Theaters, die Kinos, Varietees
nnd sonstige Volksbelust-igungen, vor allem auch der
Tanzvergnügeu.

Von ärztlicher Seite ist nun die Ausdehnung der
sexualethischen nnd sexualhygienischen Belehrung auf
Sekunda und Prima gefordert worden, weil die
sexuelle Belehrung der Abiturienten zu spät käme.

Aus die Berechtigung dieser etwas weitgehend er-
scheinenden Forderung 1nö-chte isch hier nicht näher ein-
gehen, mich aber doch noch für Einbe«ziehung der früher
mit dem. Einjährigen-Berech-tigungssihein abgeh-enden
Schüler aussprechen. Wer es für notwendig hält, daß
ein Jüngling beim sJ)inaustreten ins praktische. Leben
eine. sexnelle Belehrung erhalten soll, muß auch dafür
sein, daß sie dem scheidenden Sekundaner ebenso zuteil
wird wie dem Vollabiturienten. In Breslau läßt daher
auch die Stadt-Schulverwaltung bereits seit 1908 den
Einjährigen nnd den Abiturienten der Realschulen der-
artige Vorträge halten. Der Besuch der Vorträge ist
bekan11tlich 11icht obligatorisch; die. Eltern werden in
der Regel durch ein Zirkular auf die Bedeutung des
Vortrags aufmerksam gemacht, und es wird ihnen
anheimgcgeben, ob sie ihre Söhne sch.icken wollen oder
nicht. Von ärztlicher Seite wird es meistens nicht für
zweckmäßig gehalten, die Eltern hinzuzuziehen. Ein-
mal schon um diesem Vortrage den Charakter einer
Sonderveranstaltung zu nehmen, dann aber aus der
psychologisch richtigen Erwägung heraus, daß die Eltern
in der Regel eine ganz verständliche und berechtigte

Scheu haben, diese Dinge mit ihren Kindern zu be-
sprechen oder besprochen zu hören. Z1oeifellos liegt
die Gefahr vor, daß das naive., seh-·li-cht natürli-ehe
Empfiiidungsverh«ältnis zwischen Eltern und Kindern
durch das gcn1einschaftliche Anhören eines derartigen
Vortrages in -eigentüm"licher Weise verändert wird. Die
Erfahrung hat auch gelehrt, daß die Eltern, wenn-
gleich eingeladen, bezeichnenderweise nicht zu erscheinen
pflegen. Die Anwesenheit des Direktors oder einiger
Lehrer ist natürlich. Von iirztlicher Seite hat man ge-
fordert und erreicht, daß nur ein Arzt, nicht etwa ein
Geistlicher oder ein Lehrer diesen Vortrag h-iilt. Das
hygienische Prinzip muß das Maßgebende sein. Der
Arzt beherrscht diesen Stoff vollkommen nnd ist ge-
wohnt, denselben natürlich und unbefangen zu be-
handeln. Er muß auch im Leben der das Vertrauen
besitzende Berater in geschlechtlicheu Dingen sein. Für
den Arzt als Vortragenden spricht neben der größeren
Sachkenntnis weiter insbesondere auch der Umstand,
daß ihm die Möglich.keit der Heranzieh-ung eindrucks-
voller praktischer Erfahrungen aus seinem Be.rufsleben
zu Gebote steht. Als Vortragende für derartige Abi-
turientenbelehrnng sind nach Ch«otzen mit Recht auch
die Schnlärzte generell von vornherein nicht in
Aussicht genommen und herangezogen worden. Selbst
in einem Ge1nei11wesen, welches eine größere Anzahl
Schnlärzte angestellt hat, werden sich im günstigen
Falle nur vereinzelte Schulärzte finden, welche Neigung
nnd Befähigung besitzen, derartige Vorträge zu über-
nehmen. Nicht alle Schulärzte. sind hierfür veranlagt,
aber in größeren Städte» werden immer einzelne für
diese Aufgabe. geeignete Ärzte vorhanden sein, auch
wenn sie. sich sonst nicht der s-chulärztlichen Tätig-
keit wid1nen.

Der Bildungsausschuß der Breslauer Katholiken
hat sich eingehend auch mit der Frage der sexuellen Be-
lehrung der Abiturienten beschäftigt und deren Not-
wendigkeit, zumal unter den heutigen Verhältnissen,
bejaht. Er war aber der Meinung, daß es fiel)
empfehlen würde, zur Berücksich-tigung unserer be-
sonderen Interessen, zur Wahrung des katholisch-en
Standpunktes katholische. Arzte zur Abhaltung jener
Vorträge mit vorzusch«lagen, die neben aller sonstigen
Eignung dafür Gewähr bieten, daß bodenkliche Ab-
schsweifungen vermieden und die uns wichtig er-
scheinenden religiös-sittlichen Gedankengänge mit h-eran-
gezogen werden. .Wir wissen sehr wohl, daß ein der-
artiger einstündiger Vortrag nur von einer beschsränkten
Wirksamkeit sein kann. Aber daß er ganz ohne Nutzen
sein sollte, ist doch nicht anzunehmen; no«ch viel weniger
ist zu fürchten, daß der Vortrag Schaden1 anrichten
könnte, vorausgesetzt, daß er sich in gewissen Schranken



Nk. e  Sch1esischesPastoralblatt. g61g

hält. Was aber nicht schaden kann und vielle«icht nützt,
das sollte»man nie unterlassen.

Um nun- auch- einen Überblick zu geben, wie ich mir
einen derartigen Vortrag denke, gebe ichi im folgenden
noch eine kurze Jnhaltsskizze:

«Sexualhygienisch-e Vorträge vor Abiturienten und
den Sch-ülern der.obersten Klassen -sollen nicht aus rein
verstandesmäßige Aufklärung abzielen, insbesondere
auch vermeiden als mindestens überflüssig

I. eingehende anatomische und physiologische Be-
schreibung . der fraglichen Organe und eine
detaillierte Darstellung des Zeugungsaktes,
denn 1.. ist in dieser Hinsicht eine besondere Belehrung
meist nicht erforderlich, 2. ist Belehrung außerordent-
lich- schwer sdurehzuf1"ihren ohne jede Verletzung des
Seh-amgefühls. Es ist durchau·s verkehrt, si-ch hier auf
den Standpunkt zu stellen ,,Humana non sunt turpia««.
Das Schamgefühl ist ein Kulturgefühl ersten Ranges.
Hier gilt zweifellos der berühmte Satz Vi"sch-ers:
,,Scham verloren alles verloren.« Gerade in ärzt-
lichen Kreisen ist man da und dort zu leicht geneigt,
oberf"lächlich zu urteilen. Und wenn es auch unzweifel-
haft Prii�derie ist, nicht zu sagen, was notwe.ndiger-
weise gesagt werden muß im Interesse der Gesund-
erh«a"ltung zukiinftiger Gesch:leschter, so ist es do-eh
an.dererseits ebenso verkehrt, mehr zu sagen als un-
bedingt notwendig ist oder gar mi«t einer gewissen
Lüsternheit die Dinge. breit zu treten, welche die weise
Erhaltnngstendenz der Natur selbst in schützender Ver-
borgenheit hält. Durch ein Zuvielbesprechen werden
hier die h-eiligste.n Dinge gemein.

II. Sodann ergibt es sichi schon von vornh-erein,
daß auf Vorbeugungsmaß.regeln und so-genannte
Selbst.sch.utzmittel irgendwelcher Art in der Schu«le
nicht eingegangen werden darf, da eine der wesent-
·lichste«n Aufgaben eines derartigen Vortrages ja der
ist, einen vorzeitigen Gesch»le-chtsverke«hr zu verhindern,
ganz abgesehen davon, daß man zwar eine ganze Reihe
von Mitteln vorbeugender Art kennt, aber,-wie überall
in der Medizin, wo viel Mittel vorhanden sind, in
der Regel keins mit -Sichserheit hilft. s ·

III. Die sexuelle Belehrung hat nach einer kurzen,
anatomisch-physioIogischen Einleitung hinzuweisen aus
die Gefahren, die das Geschlechtsleben mit si-ch bringt.

1. Auf die Gefahren des unzweckmäßigen Ge-
brauches der -Organe �� der Mast·urbation. Jede
Reizung der Organe auf mechianis«che Weise, wie auf
dem Wege der Phantasie ist zu vermeiden, sie führt
zur Steigerung des Triebes, Schsw-ä«chung der Willens-
kraft, zu übermäßigen Same«nverlusten, Erschöpfungs-
zustände«n und damit»zur Nervosität und Neurasthenie,
zu Untauglichkeit zu ernster Arbeit.

2. Auf die Gefahren der Ge«sehl-echtskrankheite·n.
- Die -sexuelle Belehrung hat zu warnen vor dem

törichten Vorurteil,
a) daß Enthaltsamkeit unmiinnlich sei, und vor der

Vorführung,-« dem Hohn und Spott leichtsinniger,
,,guter Freunde«-«,

b) vor der Keuschh-eitsfurcht.
Weit verbreitet ist � wohl auf Grund turnerisch«e.r

Erfahrungen -- der Aberglaube, daß frühzcitige Aus-
übung des -Verkehrs für die Entwickelung der Ge-
sch«lechtsorgane förderlich sei; die Organe entwickeln
und erhalten sich- ohne unser Zutun. Vorzeitige
Beanspruchung sch("idigt die Entwickelung unfertiger
Organe und führt zu vorzeitiger Erschöpfung. �� Ent-
haltsamkeitskrankheiten sind so gut wie unbekannt. �-
Völlige Geschlechtsreife tritt in unseren Breiten erst
ziemlich« spät auf. «

c) Vor der falschen Beurteilung der Samenverluste.
Pollutionen sind kein Grund zur Beunruhigung und
Belästigung; sie sind das Zeichen beginnender, nicht
aber vollendeter Geschlechtsreife. Sie entspannen
übermäßig angesammelten Samen in harmloser Weise
und erlauben -es dem Manne, selbst bei voller Ge-
sch-lechtsreife,» ohne gesundheitlichen Schaden entl)altsam
zu leben- Sie sind- also nich-t das Signal, daß man
nun zum Weibe gehen müsse, sonder-n vielmehr ein
natürliches Ventil, das; man es nicht braucht.

IV. Die sexuelle Belehrung hat zu empfehlen: Ent-
haltsamkeit ��- geschlechtli-che Reinheit bis zur Ehe �-
andererseits sofortiges Einholen ärztlichen Rats bei
Verdacht auf gesch·lechtliche Erkrankung.

V. Die sexuelle Belehrung soll wirk-en:
a) auf die Willensrichctung dur-ch Hinweise

l. auf den««Wert der« Selbstzucht für die eigene
Person und die Vorzüge der Enth«altsamkeit über-
haupt. sSie gibt dem «Mensch:en Ges··und"heit und

« Frische, innere Ruhe und äußere S-ich-e.rheit.
2. A»uf»die Lehren der Ges,ch-i·chte über den Wert der

Enthaltsamkeit für die Wohlfahrt des Staats-
ganzen durch Hinweis auf das IS-chicksal der alten
Reich«c· » I
Auf die Verantwortung gegenüber dem Mädchen;
unglücklich«e Stellung der uneh-elichen Mutter in
ihrer Familie und der Ge"sellsch-aft.

4. Schicksal der Unehelischen nach neueren Forschungen
(hohe St».erblichkeit und Kriminalit-ät).

b) auf die Wille«nskräftigung durch Hinweis auf
deren Mittel: . ,

1. Abh.ärtung. (körperliche und pht)sis-ehe, sog.
- Affektgt)m«nastik -� kleine Ubungen der Selbst-

3.

beherrsch-ung). . - . . .
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2. Ablenkung, «Besch:äftigung -mit ernsten Dingen,
Entwickelung eigener Interessen, Aufsuch-en einer
gesunden Umgebung, Un1gang mit gleichgesinnten,
tüchtigen, feingebildeten Männern, Frauen und
M-ädch-en ��� geselligen Verkehr in guten Familien.

3. Anstrengung (geist«ige und körperlich.eArbeit,�
gesunder Sport: Turnen, Schwim1nen, Rudern,
Wandern, Rasenspiele).

4. Vermeidung sch«ädlicher Einflüsse:
a) des Alkohols, der selbst bei den besten Vorfätzen

manchen zu Fall bringt, die Widerstandskraft
schwächt, das Urteil trübt und das ästhetische
Gefühl abstumpft. Ein sehr großer Teil aller
Jnfektionen wird im Rausch.zustande erworben;

b) schlechter Gesellschaft;
c) schlechter Lektüre und Bilder;
d) des Besuch«es sittlich bedenklicher Theater-,

Kinn-, Varieteevorführungeu und Tanzunter-
haltungen.

5. Euge·r Anschluß an die Kirche durch täglich«-s
Gebet, regelmäßigen Besuch- des Gottesdienstes,
häufigen Sakramentene1npfang und rege Teil-
nahme am katholischen Vereins-leben.

Die Gebote der Religion und Sittlichkeit decken. sich
vollständig mit den Forderungen der Gesundheitslehre;
keine Tugend belohnt. sich selbst so wie Keuschheit und
Sittlichke«it. IInendliches Elend wird durch die Hoch-
haltung einer sittlichen Lebensführung ferngehalten.

Zwei Predigt-Exempel.
(Ein Beitrag zur Geschichte der mittelalterlichen Predigt.)

Von Universitäts-Professor Dr. Hilka, Greif-3wald.
Die- Bedeutung der Pre-digtexempel, die seitJakobus

de Vitriaco, Eäsarius von Heisterbach, Etienne de
Bourbon und vielen anderen sich der größten Pflege
und Be«liebth-eit erfreut haben, ist in vielfach·er Hinsicht
für das gesamte sMittelialte.r entscheidend gewesen. Nicht
nur gewann hierdnrch; das gepredigte Wort Gottes
eine -wesentliche Beleuchtung und Unterstützung bei der
aufmerksamer lauschenden Zuhörerschaft, auch die lite-
rarifche Tradition ward mächtig gefördert; wurden. doch
auf diesem teils mündlichen teils schriftli-chen We-ge
sehr viele Stoffe der Erzählungsliteratur mit neuem
Leben erfüllt und oft auch eigenartig ausgest«alte-t..
Gerade die Forschung der letzte«n Jahrzehnte, die sich
dieser Seite des exemplum zugewandt und seinen
quellengeschi-chtli-chen Wert erschlossen hat, ist bereits
zu den schönsten Ergebnissen gelangt. Es genüge hier,
auf Namen wie Lecot) de la Marche, Crane,
J. Herbert, J. Greve-n, J. Klapper u. a. hinzu-

weisen. Doch bleibt noch viel zu tun übrig. Vor
allem handelt es sich darum, das in den unzähligen
Predigthandschriften weitverstreute Material syste-
matisch zu sammeln nnd zu si-chten. Die schlesische.n
Klosterbibliotheken enthalten eine Fülle von Predigt-
ex-empla, die uns heute überraschen muß; nur ein
geringer Teil, freilich« der wertvollste, ist unlängst in
Klappers schönem Buche Erzählungen des Mittelalters
(Breslau 1.914) aus den Handscl)riften der Breslauer
Staats- u. Universitätsbibliothekhervorgezoge«n und einer
unverdien.ten Vergessenheit entrissen worden. Der Zu-
kunft muß es vorbehalten bleiben, dem vorgesteckten
Ziele noch energischer nachzugehen und no8ch mehr
Freunde der vergleichenden Literaturgeschichte, der
Sageniiberlieferung, in letzter Linie. der Kultur-
geschichte des Mittelalters überhaupt, für die Sammel-
arbeit zu gewinnen. Für die Leser des Pastoralblattes
werden diese Forschungen in erster Linie darum von
Jnteresse sein, weil sie ein Licht darauf werfen, an
welchen, oft der Weltliteratnr angehörigen Stoffen sich
jene. Zeiten erbaut.  sei mir deshalb gestattet, hier
zwei noch« nicht veröffe-ntlichte derartige I«Jx(.-mpl-.i.
weiteren Kreisen durch Abdruck zugänglich zu machen.
Dieselben sind dem noch unge«druckten Werke Viatjcum
narrati0num nach der Kopenh�agener Handschrift
(Mitte des l.5. Jahrhunderts) entnommen, wovon ich
die für die Wettekindstiftung in Göttingen angefertigte
Kopie benutzen durfte. Zu Nr. II habe ichs keinerlei
Parallele auffinden können. Zu Nr.I bietet eine ähn-
liche Version Eäsariu.s von Heist:erbach in ·seine1n
Dia1ogus mjraculorum, distinctio X, cap. II. Alles
ist hier genauer bestimmt nnd lokalisiert. Der fromme
Pilger heißt Winandus und stammt aus dem Flecken
Elselo bei Lüttich. Es fehlt die Rolle« der mit der an-
geblich vorzeitigen Rückkeh-r des Gatten unzufri2edenen
Frau, die in unserer Fassung mit besonderem« Wohl-
gefallen ausgeführt wird. lIberhanpt fcheint alles
bereits stark novellistischs ausges-chmückt zu sein. Eine
andere Fassung finde ich im Apiarius des Thomas
Canti«mpr-atanus (Duaci 1605, p. 401). Hier ist
der Pilger ein Priester Johannes de Dacia, de vil1a
quae dicitur sclavelos. Of«se"nb"ar geht diese Erzählung
des Thomas auf Cäsarins zur«ü.ck, gegen. Ende ist sie ab-
gekürzt, es fehlt nichst nur wiederum die Rolle der Frau,
was bei jener Abänderung fiel) von selbst ergab-, sondern
auch die zweite Pil-gerschaft nach Sau Jago» de Compo-
stella. Nach-dem der Priester auf so wunderbare und
ras�ch«,e Art in die Heimat zurückversetzt worden ist, heißt
es von seine1n en·gelh-.aften G-eleiter: Hase djcens
subito djsparuit. Sacerd0s autem statim jntrans
e(-c1esjam suam dictis cum clericis vesperis, populo
mirante, divjna sujs omnibus narrans magnalia,
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quid seeum aetum esset, per re,cxressum soeiorum
postmodum eomprobavit.

l. Wunderbare Heimkehr aus dem hl. Lande.
Peregrinatio terrae sanetac Deo aceepta est. Cum

adhue a Chr-istianis lherosolima teneretur et ex omnil)us
gentibus ascende1·ent adorare Dominum in Iherusalem,
aseendit et vir quidam de Saxonia cum aliis, et miri�
iicandus ipse prae aliis, transfretavit et intravit terram
sanetam sanctamque civitatem Iherusalem et templum
Domini venerahiliter circuivit, sepulerum Domini sineera
fide salutavit, aft"eetu eoluit, saeritieiis honoravit omnes-
que memorias veneratus et deosculatus est, ubi ali-
quid operatus est Ihesus Christus et adorabat loeum,
uhi steterunt pedes eius. Venerat sahhatum Domini
sanetum Pasehae, quo de coelo ig«nis venire eonsuevit.
Cuius adventui hie l1omo eum soeiis suis p1·aesens fuit
et eonspectu eius perfrui meruit. Mane facto, id est
die saneto Pasehae, mox socii eius reditum parant,
ipsum quoque ad navem, ut transfretent, reinvitant.
Quibus supplieanti, ut diem saltem illum ihidem per-
durent, desideratum negant, se inexorabiles reddentes,
ut sustineant. 0pponit eis ille diei sanetitatem, Pasehae
sollemnitatem, missae eelehritatem, promittit exspee�
tantihus propitiam viae prosperitatem et maximam
eeleritatem. 1psis vero non eonsentientihus, sed ab
eo reeedentihus illi ad portum properant, iste ad
templum. Cantatur missa; post missam lherosolimis
manens vadit ad prandium, insurg«ens eurrit et eireuit
orationum loea, orat in singulis oseulans et valedieens
illis aeeipiensque henedietionem domui suae repor-
tandam, civitatem eg«reditur, viam arrip·it, ut »navem
inveniat. Ist eum sie solus in via esset et dies illa
iam usque ad vespe1·am devenisset, mir-um in modum
eece visitavit eum ille verus Lueifer oriens ex alto,
loquens ei per angelum suum, laetifieans maestum,
eonsolans anxium et eorroborans dubium. Unde iuvenis
puleher et splendidus, equo insedens albo, advenit in
via, salutat pereg«rinum, quaerit, eur solus sie vadat
et nemo secum. Qui respondit: ,,0omites proeesserunt,
et ego miser nescio, quo vadam solus.« At ille: ,,Non
poteris eos ita transeundo sequi. Ascende ad me in
equum et me duee prevenies eos ad hospitiurn.«
Aseendit, gratias egit, suavissime sedit et cum eomite
suo bene fuit. Miseet eum eo eloquium, plaeet eius
eonsortium, invenit in illo omne bonum» Oernitur villa
deprope, quaerit eques, an loeum agnoseat. Ille eireum-
spieiens vieum suae hahitationis esse desiderat. Miratur
ipse, quid aeeiderit sihi, stupens et in stupendo imitans
Petrum, nesciendo, quod verum est, quod iiehat per
angelum. IDvaneseendo tamen innotuit ei, eques ille
quis fuerit, eo quod sanus homo super pedes eius

stetit et quod angelus Domini duxisset eum, advertit.
Mox igitur cadens in terram adoravit, prae gaudio
lacrimans et laudans Deum sieque in voce exultationis
et coni"essionis«intravit vicum. Ist quia homines tunc
solent esse in plateis, tamquam in die sollemni, videntes
eum currunt ol)viam venienti, salutantes eum omnes
et sing«uli. Currunt et nuntiant uxori suae, quo illa
tunc nihil poterat audire molestius; nam mulier iidelis
et casta iter impert·eetum suspieata est, et quem laeta
dehuerat, tristis et cum gemitu suscepit. Apostatam
eum voeat, mollitiem exprobrat, perditos viae sumptus
et expensas i1nproperat et melius non venisset quam
Votum non reddidisset, exaggerat. l«�uerat autem vir
ille in seholis, patiens esse didjcerat magisterio angeli,
ta(-et ergo iniuriatus, portat opprohria, t·ert imp1·operia
et pro asperis 1·espondet levia. Ira tandem levitate
sopitur, furor patientia extinguitur et rem sicut erat
vir laetus exequitur. ,,Noli«, inquit, ,,o mulier, con-
t1·istari, est nohis potius eausa laetandi; feeit enim
nohise11m Deus suam misericordiam. Hodie, cum dies
Pasehae sit, lherosolimis fui et sepu1crum Domini
hodie adoravi, ot"iieium illie hodiernum audivi, mode
sum hie potentia simulque.clementia Dei.« Quid mirum,
si mulier non credidit faeiliter narranti? Cum simile
nunquam audivisset, non credidit; sed insolitum sihi
fuerat virum suum unquam solere mentiri. Verl)um
ergo pervenit in publieum, a nemine tamen ereditur.
(Jomites, qui eum lherosolimis reliquerant, exspectantur,
interim vero diversi diversa suspieantur. Invitatus
ille a eoniuge sub teetum suum intrare noluit, sed

dicens mox tam uxori qua1n eivilous ad Hispaniae
partes visitare saneti Iacoloi limina protieiseitur. Iam
nox erat nee eum illuc pausare eogere illa poterat,
sed in ardore stomaehi sui, spiritu se dueente, curreloat,
Deum viae suae eonsideravit inspectorem, plaeida1n
Deo fore viam suam speravit et suam devotionem, et
prae amore non sentire, non eurare, non attendere potuit
lahorem. Oursor erat velox exsolvens vias suas, currens
non in vaeuum, quia iam divinae voluntatis hahuit iu-
dicium et praemium certus exspeetavit. Pergit et peragit
Votum suum, adorat Deum, honorat apostolum et in templo
eius i"undens preees ipsum sihi in die iudicii postulat
esse suum patronum. Domum cum paee revertitur ab
uxore laeta laetus reeipitur et eives omnes adventu eius
et susceptione laetantur. Veniunt et socii sui, post dies
et menses viae tantae eompetentes. 1nterrogati respon-
dent de soeio, quid aceiderat, qualiter eum lherosolimis
reliquissent et quod eos in die Pasehae aheuntes sequi
noluisset. Audientes autem et isti prae eeteris plus ad-
mirati sunt, et qui confusionis ei eausa t"ore putal)antur,
eius gloriae eausa fuerunt. Fama uhique terrarum divul-
gata est et in gloriam Dei enarrata rei mirabilis haee se.ries-

»:
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il. Wieviel ist ein Vaterunser wert?
Quidam episcopus, dum eonseeraret unam eeelesiam,

vidit quendam eontraetum 0rantem et invitavit eum ad
prandium. Qui surgens seeutus est episeopum. Dum
autem eomedissent, dixit episeopus eontraeto: ,,Sis
meeum, quamdiu vivo et dabo tibi necessitatem vitae
tuae.« Qui respondit: ,,Non possum hoc faeere, quia
miserabilis homo sum, iraeundus, ioeos et risus hominum
sustjnere non possum.« Qui episeopus: ,,Propter Deum
volo omnes defeetus tuos sufk·erre, tantum maneas
mecum.« Et ille mansit. Post p1ures annos misit papa
pro il1o episcopo. Qui eum esset in transeund0, com-
misit alIodia et redditus suos proeuratoribus suis, sed
eontraetum suum nu1li commisit. Quod intelligens con-
traetus dixit episcopo: ,,D0mine, vado cum lieentia
vestra, quia nihii de me ordinastis et paternoster, quod
promisi singulis diehus dieere pro vohis, amodo non
dieam.« Episeopus dixit, quod non time:-et, quia bene
ve1let agere de profeetu suo, antequam reeederet. Con-
traetus ait: ,,Seio, quod non faeietis sicut expedituri.«
E-piseopus vero, eum iam iret, vocavit proeurato1·em
suum et eommisit ei eontraetum i1lum sub obtentu
gratiae suae et rerum suarum. Episeopus ivit ad eurjam.
Procurator per duos dies illum bene procuravit, sed
postea, dum exi1·et pro expediendo negotio domini sui,
commisit eum servis eoquinae, qui perfuderunt eum
iivore earnium et parum ve1 n«ihil dederunt ei eomedere.
Cum vero proeurator rediret, peraeto negotio domini,
eonquestus est de servis, et i1le respondit: ,,Si non
possumus vohis servire ad p1aeitum vestrum, eatis in
paee, ubicumque vobis plaeuerit.« Contraetus reeessjt
et ivit ad euriam Romanam post episcopum et extune
cessavit dieere paternoster pro episcopo, cui prius
omnia prospere evenerant; unde equi sui sunt mortui
et faeti iniirmi, t·ures furati sunt ei mu1ta. Cumque
autem contractus appropinquaret euriae ad tres diaetas,
obviavit ei unus de servis episeopi. Qui reversus
nuntiavit episcopo, quod eontraetus suus Romam veniret.
Bpiseopus vero oeeurrit ei et admirans eum quaesjvit,
quo vellet. Qui 1·espondit: ,,Post vos vado:, sicut vobis
dixi, ita evenjt mihi.« Et dixit, quomodo procurator
eum reliquerat et alia, quae servj sibi intulerunt. Quod
audiens episeopus rogavit eum, ut secum rediret, quia
ve1let omnia emendare. Qui respondit, quod nullomodo
vellet redire, nisi prius vidisset papam et ei loeutus
fuisset. Qui duxit eum"ad papam et loeutus est ei
papa et commendavit ipsum episcopo propter suam saneti-
tatem. Postea simul episeopus et eontraetus repatria�
verunt. Episcopus autem seiens, quod omnia adversa
ei accidissent propter subtraetionem paternoster, vocavit
procuratorem suum et dixit ei: ,,Nonne eommisi tibi
istum pauperem sub o1)tentu gratiae meae et rernm

tuarum, ut eum bene proeurares in mea absentia? El;
quia non feeisti, volo, ut satisfaeias mihi de damno,
quod mihi feeisti.« Qui parvipendens de damno dixit,
quod 1ibenter satisfaeeret secundum voluntatem episcopi.
Et respondit episeopus: »Sie fiet.« Ist statuit emendam
in hoc, quod ·ferret 1itteras episeopi ad papam et iret
nudis pedibus et nihi1 in via eomederet, nisi quod
rogaret nec pecuniam in via ferret; in reditu autem
posset uti gratia domini papae. Qui arripiens vitam
tandem venit ad papam. Papa autem aperiens 1itte1·as
episcopi invenit quaestionem episeopi, quae ta1is fuit:
quantum seilieetva1eatunum paternoster. Papa
autem ridieu1osam reputans hanc quaestionem respon-
dere-dissimulavit; nuntius vero instanter petivit re-
sponsum. Tandem quidam eardinalis, plus aliis i1lumi-
natus, papae dixit istam quaestionem non esse parvam
et dixit papae, quod reseriberet episcopo, quod unum
paternoster valeret unum denarium. Nuntius laetus
rediit, existimans modicum esse damnum, quod domino
sue feeisset, ex quo eum modieo denario persolvere
posset. Episeopus lectis litteris dixit nuntio, quod iterum
iret ad papam et quaereret, cum diversi essent denarii,
qua1is esse debeat denarius. Papa autem subridens
consuluit cardina1em praedietum. Qui respondit, quod
aureus dehe1-et esse denarius et hoc episcopo 1-escrips«it.
IJpiseopus visis litteris dixit nuntio, quod iterum rediret
et quaereret· a papa, quam mag«nus deberet esse de-
narius. Papa iterum consu1uit eardinalem, qui dixit:
,,Ista quaestio venit a viro sanet0 et sapienti; dico,
quod unum paternoster va1et tantum, quantum denarius
aureus, qui est ita latus sicut totus mundus et spissus
sicut a eoe1o 11sque ad terram.« Hoe papa reseripsit
episcopo. Quod intel1igens nuntius valde turhatus est
et veniens ante episeopum faeta venia petivit gratiam.
Et sie tandem reeepit eum ad gratiam, restituendo ei
omnia, quae abstulerat ei.

Was geht Heraldik einen Pfarrer an?
Von Pfarrer Paul Bretscheider, Wartha.

»Was geht Heraldik einen Pfarrer an?« sagt de.r
und jener. Indessen na-ch dem Axio1n ,,sunt re1ationes
inter 0mnes res« werden sich auch Gesichtspnn.kte
finden, unter denen die Wappenknnde tatsächslich in den
Interessenkreis des praktischen «Seelsorgers rücken kann.
Auf diese Gesichtspunkte habe ich in. 1neine1n. Buche
»Der Pfarrer als Pfleger . . .« (Bres«-lau 1.91·8, Franz
Görli-eh) mehr als einmal aufmerksam gemacht (S. 2.1.,
76, 94, 96, 99f., 146f., 149�151, 1611. f.). Eine
Folge davon sind 1nanchcrlei Anfragen an mich über
h-eraldische Angelegenheiten seitens derjenigen. Kon-
fratres, die Interesse gefangen oder es schon Vorher
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besessen haben. Jch darf anch hier versichern., daß ich
jederzeit nach Kräften zu Ausküuften und Ermitte-
lungen gern bereit bin. Doch sind diese Anfragen oft
so unsach.lich abgefaßt, daß sich aus ihnen sofort ergibt,
wie dem Schreiber das wichtigste Grundsätzliche des
Gegenstandes vollkommen unvertraut ist. Darum ist
es vielleicht manchem von Interesse, auf ein kleines
Buch hingewiesen zu werden, das eben in sehr guter
Neubearbeitung erscheint. Es heißt: Heraldik. Grund-
züge der Wappenkunde von Eduard Freih-e«rrn von
Sacken. 8..Aufl., neu bearbeitet von Egon Frei-
herrn von Berch«em. Mit 264 Abbildungen. Leipzig
1920, J.  Weber. 80. VIII und 159 Seiten.

Die Neubearbeitung zeigt gegenüber der 7. Auflage
(1906), herausgegeben von Moriz v. Weittenhiller,
überall wesentli2chse Verbesserungen, die· auf ernstem
Eindringen in den Gegenstand beruhen und eine voll-
kommene Beherrschung der einschlägigen wissenschaft-
lich.en Probleme bekunden, ist. aber zugleich so abgefaßt,
daß sie zur Orientierung und zum Nachsschlagen auch
dem Neuling die ersprießlichsten Dienste tun kann. Der
Inhalt des Büsch·leins ist dieser: Einleitung: Begriff
und Ursprung der Wappen. Quellen und Gefch-ichte
der Heraldik. Kapitel I. Der Schild im allgemeinen;
seine Formen und Farben. II. Schildteilungen.
III. ,,Gemeine« Figuren (Mensch«en, Tiere, Pflanzen,
Himmelskörper, Phantasiegestalten). IV. Der Helm.
V. Die Helmkleinode. VI. Die Hel1ndecken. VII. Kronen,
Hüte, Orden. VIII. Sch«ildhsalter, Wappenmäntesl.
IX. Beizeich-en. X. Wappenvereinisgung. XI. Das Bla-
sonieren (:= wissensschaftliches Beschreibeu der Wappen).
XII. Eigentümlich,keit der Heraldik in verschiedenen
Ländern.

Für den Anfänger werden am wich·tigsten sein: Die
Einleitung mit ihrer guten Zusammenstellung der Lite-
ratur und der Quellen, das II., III. und XI. Kapitel.
Besonders dürfte den Geist.lichen auch der Teil des
VII. Kapitels interessieren, in dem sich- ·die Aus-
führungen über Wappen kir-ch·licher Würdenträger
finden. Es ist hierüber in hohem Maße Unkenntnis
anzutreffen, so daß man z. B. immer wieder hört, wie
jedes Wappen mit Quastenhiut für ein ,,Kardinals-
wappen« gehalten wird.

Ein gutes -Sch.lagwortregister am Sch"luß. des Büch-
leins erleichtert dessen Gebrauch sehr und gibt ihm
den Wert eines kleinen Lexikons heraldischier Grund-
fragen.

Bei dieser Gelegenheit möch«te ich nicht verfehlen,
vor den ganz greulichen Gebilden zu warne«n, die von
einzelnen Firmen für Dekorationszwecke zu Bischofs-
empfängen angeboten werden. Zwei ganz krasse Bei-
spiele, die i-ch seit etwa 20 Jahren immer wieder ge-

sehen habe, ,,schmücken« in kleinen Katalogabbildungen
meine Sammlungen unter dem Stichswort ,,h«eraldischer
Nonsens«. Das Tollste ist ein Blatt, auf dem aus
einer Mitra statt der bekannten zwei Bänder (vit«tae,
inku1ae) die Schnüre und Quasten eines geistlich-en
Würdehutes hervorkommen. Sol-ch ein Gebilde ist, wie
jedermann wissen sollte, im Bereich-e der katholischen
Kirche auf dem gesamten Erdenrund in natura nicht
anzutreffen. Auf Pappdeckel aber und rech»t bunt, so
verlangt man, soll es den einziehende«n Bischof und
die Augen der festlich erregten M-enge entzücken!

Zum Schluß sei noch auf- ein k"irchliches Wappen
aufmerksam gemacht, das in diesen Tagen zum ersten
Male vor die «Offentlichkeit tritt: das des am.
I. Mai ik"onsekrierten ho-chdwürdigsten Herrn Weihbischofs
Valentin Woje"iech. �- In rotem Schilde (Feldfarbe des
Breslauer Bistums-Stammwappens) auf« goldenem
Th"ron»sessel der hl. Adalbert mit roter Mitra in
goldenem Heiligensch�ein und rotem Meßgewand in
mittelalterlichem S-chnitt (weit und weich, sog. Glocken-
kasel), in der erhobenen Rech2ten ein Pedum, in«der
Linken ein Buchi haltend. . Beseitet ist die- Figur des
Bischofs von je einer weißen Lilie, die dem Breslauer
Bistumswappen entnommen ist. Der hl. Adalbert
wurde gewählt, u1n ein sog. ,,redendes« Wappen zu
erzielen, d. h. auf den Namen des Träge«rs anzu-
spielen, denn St. Adalbert hieß bekanntlich: Wojeiech
("Woitechus antea patrjo sermone dictus kujt. Lect.
II. Noct. in feste S. Ada1berti). An der untersten
Staffel des Thronsessels ersscheint die Schrift S. ADAL-
BERTUs. Damit ist allerdings von -Hier guten hera"l-
disch«en Regel abgewi»chen, n.aich der in einem Schilde
keine Sch-rift stehen soll; dies war aber nischt zu ver-
meiden, da der Heilige ikonograph«isch. nichit durch ein-
deutige Attribute ausgezei-chin-et ist. � Auf dem oberen
Schiildran«de stehst die bischöfli-che Mitra, hinter dem
«Schilde kreuzen sich Vortragkreuz und Pedum, um
deren Stabeuden si-chs der Wah·-lspruch des Wappen-
füh!re«nden: ,,ln 0mnibus oaritas!« auf einem« Spruch!-
bande schlingt. Andere Beigaben wurden. aus guten
Gründen des Ges-chmacks und der heraldis.chen Korrekt-
h·eit ve«rmieden. .

Eine prinzipiell-wichtige Entscheidung
des .Kammergerichtes Berlin in Sachen der konfessio-

nellen Erziehung.

Aus der Ehe des 1914 im Kriege gestorbenen S.,
welich-er bis zu feinem Tode katholis-cher Religion war,
und seiner .Ehefrau, wel-che evangelischen Glaubens ist,
stammt die am 6. M-ärz 1913 gebore-ne, kath-o"lisch ge-
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taufte To«ch«ter Gertrud. Die Mutter des Kindes hat
dkClEs- Als es fchulpflichtisg wurde, in die evangelische
Volksschule -gebracht und ausdrücklich erklärt, sich der
vom katholischen Pfarramte verlangten Überweisung
in die katholisch-e Schule zu widersetzen. Auf ihre
Anregung hat das zuständige Vormundsch·aftsgericht
Reichenbach nach Anhörung des Pfarrers durch Be-
schluß vom 5. Juli 1919 angeordnet, daß. das Kind
in der evangelischen Religion zu erziehen sei. Die Be-
schwerde des katholischen Pfarramtes ist von dem Land-
gericht in Schweidnitz durch Beschluß vom 18. August
1.919 zurückgewiesen worden. Gegen diese Entscheidung
richtete sich die weitere Beschwerde des Pfarramtes
beim Kammergerich.t in Berlin, welches am 17. Ok-
tober 1919 zugunsten des Pfarramtes entschieden hat.
Jn der Urteilsbegründung wird folgendes ausgeführt:
Von beiden Vorinstanzen war mit Recht angenommen,
daß nachi den Bestimmungen des preußischen Rechtes,
d. i. nach( de-r bekannten Deklaration vom 21. November
1803, das Kind in der katholischien Religion des Vaters
zu erziehen sei; denn der sonst möglichie Fall, daß ein
Kind nach dem Tode des Vaters in dem Glaubens-
bekenntnis der Mutter weiterhin unterrichtet werden
muß, wenn dasselbe wenigstens durch das letzte Jahr
vor dem Tode des Vaters mit dessen Wissen und Zu-
stimmung solche"n Unterricht empfangen hat, kann hier
nicht eintreten, weil das Kind beim Tode des Vaters
erst» etwas Über 1IX2 Jahre alt, also noch. nicht s-chul-
pflich-tig war. Der Mutter steht nach dem Tode des
Vaters ein religiöses Bestimmungsrecht nicht zu, es
hat vielmehr dann der dem Gesetze entsprech.ende Zu-
stand einzutreten. So -das preuß.ische Landesgesetz.
Dasselbe muß aber, so haben die Vorinstanzen an-
genommen, als aufgehoben betrachtet werden durch die
im Aufrufe des Rates der Volksbeauftragten an das
deutsch.e Volk vom 12. November 1918 enthaltene Be-
stimmung »Die Freiheit der Religionsübung wird
ge·währleistet. Niemand darf zu einer religiösen
Handlung gezwungen wer«den.« Zu dieser Auffassung
der beiden Vorinstanzen nahm das Kammergerich-t
folgende Stellung ein. Zwar kann an der Re·ch.ts-
gültigkeit des angezogenen Aufrufes nichit gezwe:ifelt
werden, -denn der Rat der Volksbeauftragten befand
sichE zur Zeit des Erlasses im tatsächlichen Besitz der
obersten Gewalt und vereinigte in seinen Händen alle
M-achtmittel des Reiches und stand ihm deshalb als
deren Ausfluß auch das Gesetzgebungsrecht zu, wenn
er auchi nur eine vorläufige Regierung war. Außer-
dem war in dem späteren l"Ibergangsgesetz vom 4. M-ärz
1919 (Reichs-gesetzblatt -S. 285) ausdrücklich festge»setzt,
daß die !vom Rate der Volksbeauftragten erlassenen und
verkündeten Verordnungen in Kraft bleiben. Und da

nun Reichsgesetze den Landesgesetzen vorangeh-en, so
müßte tatsächlich die in Frage kommende preuß.is-che
Deklaration von l803 als außer Kraft gesetzt betrachtet
werden, wenn die neue Bestimmung der Volksbeauf-
tragten auf sie Anwendung fände. Das ist aber nicht
der Fall. Der Aufruf vom November 1918 will jeden
Zwang zu einer religiösen Handlung beseitigt
wissen und die Freiheit der Religionsübung sischieru,
die preußische Deklaration aber statuiert die Pflicht der
religiösen Erziehung in den bestimmten Formen einer
Religionsgenossen«schaft. Diese Erziehung aber, d. i.
vor allem die Zuführung zu dem in den öffentlichen
Schulen erteilten religiösen Unterricht, kann als reli-
giöse Handlung nicht betrachtet werden; als solche
kommen vielmehr nur bestimmte Betätigungen der Zu-
gehörigkeit zu einer Religionsgcmeinschaft, wie die
Taufe, die Konfir1uation bzw. Kommunion, die Beicht,
die Trauung, der Besuch des Gottesdienstes in Be-
tracht. Und auch die Behauptung der Vorinst-anzen,
daß die religiöse. Erziehung, wenn sie an sich« keine
religiöse Handlung sei, doch religiöse Handlungen. nach
sich ziehe, ist nicht stichhaltig. Die Erziehungspflicht
schließt solchen Zwang nicht in sich. Jn welchem Um-
fange. die Erziehungspflichtigen die -ihrer Erziehung
unterstellten Kinder zu solchen religiösen 1·"1bungen
heranziehen, bleibt ihnen vollständig überlassen und
will auch- die Deklaration von 1803 darüber keine· Ver-
fügung treffen. Die Absich-t derselben besteht vielmehr
nur darin, zu regeln, in wel.chem Bekenntnisk die
von den Eltern frei gewählten religiösen Erziehungs-
akte zu erfolgen haben; sie hat also eigentli«ch: nur
negative Wirkung, indem sie die Eltern zwingt, die
Erziehung desKindes in einem ihm nicht zuko1n1nenden
Bekenntnis zu unterlassen. Jm vorliegenden Falle
wird also die Mutter anzuhalten sein, von der durch«
sie veranlaßten Zuführung des Kindes zum evan-
gelis-chen Religionsunterricht abzusehen. Das hat
freilich zunächst zur Folge, daß. das Kind dem katho-
lischen Religionsunterricht zuzuführen ist, dosch bleibt
natürli«ch» das durch die neue Verfassun-g gewährte Recht
des zur religiösen Erziehung befugten Vormundes ge-
wahrt, den Antrag auf Entbindung von diesem Reli-
gionsunterricht zu stellen.

Fragekasten.
1. Häufig kommt es vor, daß Brautleute früh- die

hl. Messe haben wollen und nach-mittags erst zur
Trauung kommen aus wirtschaf«tlichen oder anderen
Gründen. Meist bitten sie um den Brautsegen bei
dieser hl. Messe am Morgen des Trautages. Darf
man da die Missa pro sponsis nehmen und dabei den
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Segen erteilen? R. Amtlich ist diese Frage noch nicht be-
handelt und entschieden worden. Die Ephemer. litur-
gieae geben auf eine diesbezügli-ehe Anfrage aus
Holland in der Juninummer 1919 den Beschcid- Mc)
dem Rituale und Pontifikale sei es nicht erlaubt, weder
den Segen zu geben noch die Votiva pro sponsis
zu lesen. Beide liturgischen Bücher s«chreiben nämlich
erst die Trauung und dann die Segn1mg der Ges-
traute«n vor. Voraussetzung für den Segen ist also,
daß die sponsi schon eoram kaeje eeelesiae die Ehe
eingegan.gen sind. Es müßte demnach· im obigen Falle
die Tagesmesse, oder wenn es der Ritus erlaubt, seine
votiva, der Intention der Brautlente entsprechend,
vielleicht de Beata, genom1nen werden, doch ohne die
litnrgischen Segensfor1nulare. Dagegen hindert nichts,
die Segnung mit der votjva pro spo1«1sis am Morgen
nach der Trauung zu halten, da nach Kanon 1.101
§ 1 dieselbe erteilt werden kann, etiam postquam dju
vjxerint in matrimoni0.

2. Hier herrscht überall die alte und weit ver-
breitete Gewohnheit, daß beim Singen der laureta-
nischen Litane.i zwei oder drei Anrufungen verbunden
werden und daran erst das »Bitte für uns« gereiht
wird. Nach einer römischen Entscheidung aber sollen
die Ablässe nur dann gewonnen werden, wenn nach
jeder Anrufung das »Bitte für uns« wiederholt wird.
Jst das richtig? Beringer, Ablässe, S. 264, schreibt
in der Anmerkung etwas ganz anderes. R. Es ist
tatsächlich in der neuesten Zeit eine Entscheidung der
Poenitentiaria Aposto1jea (21. Juli 1919. Aeta
Apost. sedis 1920, pag. 18) ergangen, welche diese
Praxis verwirft und die Gewinnung der Ablässe an
die jedesmalige Anfügung des 0ra pro nobjs knüpft.
Diese Entscheidung steht im Zusammenhang mit dem
neuen Kanon 934 H 2, welcher bestimmt: indu1gentiae
penitus eessant ob quamlib«et additionem, detraeti�
onem ve1interpo1ationem. Der hl. Vater hat bei
Approbation dieser Entscheidung noch beizufügen ge-
heißen: praedietam eonsuetuc1inem non esse appro-
bandam, .ideoque ab 0rdinariis prudenter eurandum,
ut in loeis ubi vigeat, submoveatur.

Z. Solange ich Brevier bete, sind mir die Lektionen
der hl. Dorothea im Br»eslauer Propriu1n durch ihre
Eigenart aufgefallen. Der licbliche, h-ochpoetis-che Ge-
halt der Le-gende, besonders aber ihre vom Brevier-
latein abweichende, an klassische Diktion erinnernde
Fassung unterscheiden sie deutlich von allen andern
Bre«vierlektionen. Jst die Quelle bekannt, aus der
diese Lektionen gefchöpft sind, oder der Autor, der sie
in diese Form gebracht hat? R. Weder in der Passio,
wie sie die Bollandisten bieten, noch wie sie im
appendix der Legenda aurea zu lesen ist, findet sich

der Text, den wir im Proprium haben. Derselbe ist
erst jüngeren Datums. Da der Rat von Bresl.au
das Haupt der Heiligen schon seit der Mitte des
15. Jahrhunderts in einer lebensgroßen Büste (die
jetzt im Museum für Kunstgewerbe und Altertum sich
befindet) in der Ratskapelle hatte, ist das Fest schon
in dem Proprium von 1662 mit dem ritus (:1up1ex
ausgestattet, hat aber nur die dürftige Lektion des
heutigen römischen Breviers; auch die neuen, etwas
ausführlich-eren Lektionen, die dem Proprium unter
Fürstbischof Schaffgotsch 1751 eingefügt wurden, sind
noch- in dem gewöhnlichen, nüchterne.n Tone gehalten
und tun der jetzt mit besonderem Sch-wunge ge-
schilderten Episode von den Äpfeln, die der Himmels-
bote aus dem Paradiese dem Theophilus bringt, gar
keine Erwähnung. Sie blieben im Gebrauch- bis 1858,
in welchem Jahre Fürstbischof Melchior von Diepen-
brock das Proprium zur Revision in Rom einreichte.
Unter den Reformen, die damals verfügt wurden, war
auch der Ersatz der bisherigen-Lektionen für Dorothea
durch einen ganz neuen Text, eben den jetzt· ge-
brauchten. Einer klassischen Quelle ist derselbe nicht
entnommen, sondern scheint die Privatarbeit eines für
klassische Formen begeisterten Römer-s zu sein, der sich
durchi einen im 1nozarabisc·hen Brevier enthaltenen
Hymnus auf die heilige Martyrerjungfrau inspirieren
ließ. In andere Proprien,- die auch wie wir Dorothea
mit erhöhtem Range feiern, sind diese Lektionen, so-
weit mir bekannt, nicht übergegangen.

4. Wie verhält es sich. mit der Abgabe eines Sti-
pe«ndium-s, wenn bei der Bination eine so«genann.«te
Dotationsmesse gelesen wird? Wenn eine Dotations-
messe weiter gegeben wird, wird selbstve.rständlich das
iustum dioeeesanum dafür e«ntrich-tet; muß, dieses auch
bei der Binationsmes7se abgegeben werden? R. Grund-
gedanke für das Verbot, bei Binationsmessen ein Sti-
pendium anzunehmen, ist doch der: Weil das Meß-
stipe«ndium nicht Bezahlung pro app1ieatione, sondern
Beitrag zum« .Unterhalt des Priesters ist, so darf, wenn
durch- eine Messe schon diesem Zweck gedient ist, mit
der zweiten kein materieller Vorteil mehr verbunden
werden, um den Anschiein von Gewinnsucht oder
Gesch-äft fernzuhalten. Bei der missa paroehialis ist
der materielle Zweck, für den UnterhIalt zu sorgen,
schon indirekt erfüllt, indem die Lesung der Pfarr-
messe. ein wichti-ger Anteil an der ganzen seelsorgliche-n
Arbeit ist, durchk die sich der Pfarrer das Anre-cht auf
die kruetus des Pfarrbenefiziums erwirbt; es soll
also bei der Binationsmesse auch- h-ier jeder weitere
materielle Vorteil ausgeschlossen sein; das würde aber
bei Lesung einer Dotationsmesse oh-ne Abgabe eines
Stipendiums der» Fall sein, weil der Pfarrer sischs damit



ges Schleif isches Pastoralblatt. M, S

von einem zweiten, auch materiell zu wertende«n onus
für das Benefizium befreit, einen stipendienfreien Tag
gewinnt, bzw. sich die Weitergabe eines Stipendiums
erspart. Es sind also Dota·tionsmessen bei der
Bination ausgeschlossen. 1"Ibrigens wird die Frage
demnächst wohl gegenstandslos, da bei der neuen um-
fassenden Reduktion der Mef;verpflichtungen die Do-
rationsmessen als ein iiber 100 Jahr altes onus
voransfiEh"tlich überall auf« eine Messe reduziert werden,
die dann immer an einem Wochentage zu persol-
vieren ist.

Proprium Germaniae.

Schluß: Vorschläge für die in allen Dis«-,esen Deutschlands
zu seiernden Feste.

Die in ihrer geschichtlichen Entwickelung jetzt voll-
ständig vorgeführten Diözesan-Kalendarien haben eine
Anzahl von Heiligen uns gezeigt, welche weit über
die Grenzen ihrer engeren Heimat hinaus für ganz
Deutschland Bedeutung gewonnen haben; damit ist die
Grundlage geboten für den einen Hauptzweck, der seit
31X2 Jahren im Pastoralblatt erschienenen Artikel,
nämlich; neben den einzelnen Diözesan-Proprien ein
wirkliches Pr0prjum Germaniae vorbereiten zu helfen,
einen Fe.stkalender, der allen Bistümern unseres Vater-
lanides gemeinsam ist. Zu Beginn der Arbeit habe ich
schon darauf hingewiesen, wie die mittelalterlichen
Kalendarien der meisten deutschen Diözesen nicht die
heut bestehe11-de Beschränkung auf· die Bistumsgrenzen
zeigten, wie sie vielmehr die verehrtesten und bedeut-
samsten Heiligen aller Gane Deutschlands umfaßten.
Bei der noch ausstehen"den tiefgreifenden liturgischen
Reform sollen nach den gegebenen Andeutu11gen die
Änderungen im Heiligenkalender eine wichtige Rolle
spielen. Viele werden es da gewiß mit Freuden be-
grüßen, wenn dann auch ein Pr0prium totjus Ger-
maniae ins Leben tritt, als ein Band, welches in
der durch soziale und politische Kämpfe so zerrissenen
Gegenwart die deutschen Katholiken enger aneinander
schpließt. Über die Auswahl der Heiligen für diesen
gemeinsamen Festkalender kann man freilich in dem
einen oder andern Punkte geteilter Meinung sein, eine
bestimmte Anzahl von Persönli-ch-keiten aber ragt so
ents-chieden in der deutschen Kirchengeschichte hervor,
daß ihre allgemeine Feier voll nnd ganz berech«tigt
ersch-eint. An erster Stelle muß da der Apostel Deutsch-
lands, der hl. Bonifatius, genannt werden. Sein
Fest ist unter Pius 1X. seh»-on dem allgemeinen Kirchen-
kalender einverleibt worden, die deutschen Bistüm-er
aber werden für dieses Fest einen auszeichnender Ritus
beanspruchen können; der Rang eines dup1ex 2. (-1assis
wird ihm auch» in den Bistü1nern zuerteilt werden
müssen, die ihn bis jetzt nicht haben. Daneben könnte
man vielleich-t daran denken, das Offizium selbst reicher
auszugestalten durch- Einfügung von Antiphonae o-der
Resp0nsoria propria, die einzelne Züge aus dem im

2. Nokturn etwas trocken und gesch5äftsmäßig ge-
sch.ilderten Lebensgange des Heiligen in schwungvoller
Form dem Beter nahe bringen; insbesondere dürfte es
sich- »empfehlen, die im Mainzer Propriu1n stehende
Homilie des hl. Rhabanus M-aurus über das Fest-
evangelium, welche von beständiger Beziehung auf
Bonifatius durch-«setzt ist, zum Gemeingut aller deutschen
Diözesen zu machen. Reben Bonifatius müßten seine
hervorragendsten Mitarbeiter einen Platz im deutsch-en
F-estkale«nder finden. Erzbischof Lullus von Mainz,
Abt Sturmins von Fulda dürftenin deutsch-en Landen
nicht mehr wie jetzt nngefeiert bleiben, vielleicht darf
dasselbe auch von Willibald, seinem treuen Freunde
und Biographen, gelten, dem wohl seine jetzt schon
vielfach verehrte Schwester Walburga mit Lioba, der
,,Heerführerin der Nonnen Deutschlands und aposto-
lischen Ruhmes«, anznreih-en wären. Und über dem
Hanptapostel Deutschlands dürften dann die ersten
Boten des Evangeliums auch- aus den andern deutschen
Gauen nicht vergessen werden, ans Süd und Nord,
aus West nnd Ost. St. Gall«us nnd Fridolin,
Ansgar von Bremen und Adalbert vom Ostsee-
strand, Maternus vom Rheinstrom und Benno und
Otto von Elbe und Oder wären wohl mit dem ritus
eines Duplex-Festes überall zu begehen. Jene« Glanz-
periode des deutschen Volkes ferner, in der sacer-
dotium und imper.ium in Eintrach»t für Christi Reich
in deutschen Landen wirkten, sollte fortleben in der
Gedüchtnisfeier der heiligen Bischöfe 1llrich von Angs-
burg, Wolfgang von Regensbnrg, Godeh�ard von
Hi·ldesheim mit Leo 1X., dem berühmtesten der dentsch-en
Päpste, der seiner Heimat bis an sein Lebensende treu
blieb. Ihnen wären neben dem mit Rangerhöhung ge-
feierten Feste Kaiser Heinrichs 11. die Tage der
deutschen Fürstinnen Mathildis, Knnigundis und
Adelheid und der Perle deutscher Frauen endlich,
der hl. Elisabeth von Thüringen, anzureihien. Damit
sodann auch nicht vergessen sei, was deutsche Wissen-
scheaft und Kunst für Religion und Kirche geleistet,
wären die Feste des ruhmvollen Hauptes der Fuldae1k
Klosterschule, Rhabanns Manrus, des Kölner Do-
minikaners Albertus M-agnus, sowie des Hilde«s-
heimer Kunst"freundes Bischof Bernwards zu feiern.
Neben ihnen verdiente wohl einen Platz die gott-
begeisterte Seh-erin, das Orakel Deutschlands, die
hl. Hildeigard. Von den Männern endlich-, welche
in den kirchlichen Kämpfen der neueren Zeit dem
deutschen kath-olischen Volke als Führer und Muster
vorangegangen sind, wären vor allem der Jes"uit
Petrus Canisius und der Redemptorist Clemens
Hofbauer zu berücksichtigen. Aus dem Gesamt-
bestande von etwa 300 Sonderfesten, die in den de.utschen
Bistümern nachs der letzten liturgischen Reform gefeiert
werden, wären damit 28 Heilige herausgehoben, deren
Fest in allen Gottesh-äusern Deutsch«lands begangen
würde, deren Andenken aber dann auch- bei unserm
Volke durch- "Unterricht und Predigt wieder geweckt nnd
lebendig erhalten werden müßte.
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